
 

Ein weiterer Dienst, der als geteilt dargestellt wird, aber in Wahrheit ein durchgehender Dienst ist: 

 

Dieser Dienst beinhaltet ja wieder „Tanken, Waschen und Reinigen“, was laut Aussage der Fahrdienstleitung in der WLZ ja nur einmal in der 

Woche vorkommt. Bisher fanden wir in den geteilten Diensten, schon mehrere Dienste, die vor der Dienstteilung mit diesen Aufgaben verbunden 

sind. Immer ohne Zeit zum Umziehen, also grundsätzlich in normaler Kleidung. Das hat offensichtlich Methode, da man die Umkleidezeit in die 

sogenannten Pausen verlagert, wenn sie mit der normalen Kleidung nicht erneut ausrücken können. Ebenfalls wird in keinem der uns 

vorliegenden Dienste die BOKraft (§11) umgesetzt. 

Von 09:16 Uhr bis 11:16 Uhr werden in diesem Dienst die gesamten 2 Stunden als Dienstteilung nicht bezahlt. Berücksichtigt man nun wieder 

die höchstrichterlichen Beschlüsse des EuGH und des BAG, wird deutlich, dass durch die immer wieder vernachlässigten Zeiten der 

Nachbereitung mit Abrüsten und Wegezeit zum Betriebsgebäude um die dienstlichen Unterlagen abzugeben, sowie die Vorbereitungszeiten 

mit den selben Wegezeiten und zusätzlich der gesetzlichen vorgeschriebenen Abfahrtskontrolle und Aufrüsten des Fahrerarbeitsplatzes vor 

Beginn des zweiten Dienstteils nicht im Dienst erfasst werden. Dadurch ist die Dienstteilung unter 2 Stunden und gemäß Tarifvertrag kein 

geteilter Dienst mehr, sondern ein durchgehender Dienst. Hier sind erneut die abzugsfähigen Zeiten, als auch die tatsächlichen Arbeitszeiten 

falsch berechnet und dargestellt. Das hat zusätzlich Auswirkungen auf die wöchentlichen und monatlichen Arbeitszeiten, die gemäß ArbZG, die 

tarifvertragliche durchschnittliche tägliche Arbeitszeit alle 24 Wochen, oder, wenn eine Betriebsvereinbarung darüber besteht, zum Jahresende 

auszugleichen werden muss.   

 

Weitere Dienste analysieren wir nun nicht mehr, weil wir mit den bisherigen Analysen und Hinweisen deutlich nachgewiesen haben, dass 

unsere Beschwerde bei der Arbeitsschutzbehörde in Kassel gerechtfertigt war und ist. Wir sind allerdings darüber verwundert, wie diese 

Schutzbehörde behaupten kann, es sei alles in Ordnung. Hat man spezielle Dienste entwickelt und zur Prüfung vorgelegt, in denen die 

nachgewiesenen Verstöße nicht vorkamen, oder ist man in der Schutzbehörde einfach nicht ausreichend qualifiziert um Dienste und die 

Dienstabläufe im ÖPNV zu analysieren? Wir wissen es nicht und könnten auch nur unsere Meinung dazu darlegen, was wir vorsichtshalber 

vermeiden wollen.     
 

Es ist aber unserer Meinung nach deutlich zu erkennen, warum wir meinen, dass der Betriebsrat als unfähig, gleichgültig, unqualifiziert 

oder durch grobe Verletzung seiner Amtspflicht gemäß BetrVG § 80 zu Verrätern seiner Wähler geworden sein könnte.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Dienstschicht von 05:58 Uhr bis 15:43 Uhr.  

Zunächst fällt, wie bei allen Diensten die wir bisher 

analysiert haben, die Umsetzung der BOKraft. Da das eine 

Vorgabe auf Bundesebene (Bundesverordnung) rechtlich 

zwingend durchzuführen ist, müssen dafür die 

entsprechenden Zeiten als Arbeitszeit eingeplant und 

bezahlt werden, was die BKW offenbar nicht interessiert. Da 

allein diese Tatsache dazu geeignet ist, die Arbeitszeiten 

unkorrekt darzustellen, die Lohndaten dadurch zu 

beeinflussen und die angeblich vorhandenen Pausenzeiten 

zu verkürzen, sehen wir diese gesamte Planung als 

unkorrekt und rechtswidrig an. Da hilft es auch nicht, uns 

mit rechtlichen Konsequenzen zu drohen und uns zu 

diffamieren, sondern das kann entweder in einem 

klärenden Gespräch, was die GF und der BR ja strikt 

ablehnen, oder durch das Arbeitsgericht geklärt werden. 

„Wenn man im Glashaus sitzt sollte man nicht mit Steinen 

werfen“ heißt ein altes Sprichwort.  

Aber Fakt ist doch, dass, wenn es um unkorrekte Darstellung 

und Bezahlung von Arbeits- und Lenkzeiten und Umgehung 

des Tarifvertrages geht, sind wir nicht mehr im Bereich der 

Kavalierdelikte! 


